§ 99 BetrVG, § 15, 16 TV – AVH

Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Eingruppierung in die Entgeltstufen des TV-AVH (wie TV-L und TVÖD)
Der Betriebsrat ist gemäß § 99 BetrVG in Bezug auf die Eingruppierung unter Einbeziehung der Festlegung der Stufen gemäß §§ 15, 16 TV-AVH zu beteiligen.

(Leitsatz der Bearbeiterin)

Arbeitsgericht Hamburg, Beschluss vom 13.4. 2010 - 10 BV 1/09 (nicht rechtskräftig)

Sachverhalt
Die Arbeitgeberin und der bei der Arbeitgeberin gebildete Betriebsrat streiten um die Beteiligungsrechte bei der Eingruppierung, insbesondere um die Beteiligung bei der Festlegung der Entgeltstufen. Auf die Arbeitsverhältnisse findet der Tarifvertrag für die Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg e.V. (im Folgenden: TV-AVH) Anwendung. § 15 Abs. 1 TV-AVH lautet: »Die/der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. Die Höhe bestimmt sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für sie/ihn geltenden Stufe.«

§ 16 TV-AVH regelt die Stufen der Entgelttabelle auszugsweise wie folgt:

»(1.)  Die Entgeltgruppen 9 bis 15 umfassen fünf Stufen und die Entgeltgruppen 2 bis 8 sechs Stufen.

(2.) Bei Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1.) zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. Verfügt die/der Beschäftigte über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt die/der Beschäftigte über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei Jahren, erfolgt bei Einstellung nach dem 31. Dezember 2008 in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist.

(3.) Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Abs. 2 – nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):

· Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1

· Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2» Dieses leistungs- und qualifikationsorientierte Stufensystem löste das zuvor geltende Lebensaltersstufensystem ab.

Die Arbeitgeberin beabsichtigte, eine Arbeitnehmerin als Fremdsprachenassistentin unbefristet einzustellen und teilte dem Betriebsrat hierzu mit, dass sie beabsichtige, die Arbeitnehmerin in die Entgeltgruppe 6, Entgeltstufe 2 des TV-AVH einzugruppieren. Später teilte die Arbeitgeberin mit, dass die Arbeitnehmerin in Entgeltgruppe 6, Stufe 1 eingereiht werde und sie der Auffassung sei, dass dem Betriebsrat hinsichtlich der Einordnung der Arbeitnehmerin in die Stufen kein Beteiligungsrecht zustehe. Das hiergegen vom Betriebsrat angerufene Arbeitsgericht stellte fest, dass die Arbeitgeberin verpflichtet ist, den Betriebsrat gemäß § 99 BetrVG in Bezug auf die Eingruppierung der Arbeitnehmerin unter Einbeziehung der Festlegung der Stufen gemäß §§ 15, 16 TV-AVH zu beteiligen.

Entscheidungsgründe

Die Arbeitgeberin hat die Einordnung in Stufe 1 ohne Beteiligung des Betriebsrats vorgenommen. Diesen hatte sie lediglich zur Eingruppierung in Stufe 2 angehört. Eine Beteiligung des Betriebsrats zur Stufeneinordnung hätte erfolgen müssen.

Die Eingruppierung in vorgegebene Lohngruppen eines Tarifvertrages erfolgt zwingend und automatisch je nach den vorgegebenen Merkmalen. Die Eingruppierung ist daher keine Lohngestaltung, sondern ein bloßer Beurteilungsakt. Insofern steht dem Betriebsrat ein Mitbeurteilungsrecht zu. Das Mitbeurteilungsrecht dient der einheitlichen und gleichmäßigen Anwendung der Vergütungsordnung und damit der innerbetrieblichen Lohngerechtigkeit sowie der Transparenz der Vergütungspraxis (BAG v.3.5.2006 - 1 ABR 2/05).

Diesen Grundsätzen entsprechend war der Betriebsrat bei der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 6, Entgeltstufe 1 TV-AVH zu beteiligen, da auch die Zuordnung zu einer Stufe im Sinne des TV-AVH Teil der Vergütungsordnung ist, in die die Eingruppierung stattfindet.

Bereits aus dem Wortlaut der entsprechenden Normen des TV-AVH ergibt sich, dass auch die Stufen zum Eingruppierungsvorgang zu rechnen sind. Sowohl § 16 Abs. 2 als auch § 16 Abs. 3 TV-AVH sehen zwei Merkmale für die Stufenzuordnung vor, die typischerweise generalisierende Begriffe im Sinne einer Vergütungsordnung sind. Der eine Absatz stellt auf die Berufserfahrung ab und der andere auf die Betriebszugehörigkeitsdauer. Demgegenüber ergibt sich aus dem Wortlaut des § 15 Abs. 1 TV-AVH nicht, dass die Entgeltstufen innerhalb der geltenden Entgeltgruppen nicht der Teil der Vergütungsordnung sind, in die eine Eingruppierung nach vorgenannten Grundsätzen erfolgt. Zwar differenziert der Wortlaut mit den Worten »eingruppiert ist« hinsichtlich der Entgeltgruppe und » nach der für sie/ihn geltenden Stufe« hinsichtlich der Entgeltstufe. Hieraus lässt sich jedoch nicht herleiten, dass die Stufe nicht Teil der zustimmungsbedürftigen Eingruppierung ist. Sofern die Arbeitgeberin auf den Grundsatz der Tarifautomatik für die Wortlautdeutung abstellt, und hierzu ausführt, dass die Wendung »eingruppiert ist« den Grundsatz der Tarifautomatik wiedergibt, so kann umgekehrt aber aus der Wendung »nach der für sie/ihn geltenden Stufe« nicht geschlossen werden, dass die Stufe gerade nicht dem Grundsatz der Tarifautomatik folgt. Der Wortlaut spricht vielmehr ebenso von einer wertungsunabhängigen Anwendung der Entgeltstufen, da das Wort »gelten« ebenso Verbindlichkeit ausdrückt.

Allein der Wortlaut des § 16 Abs. 2 TV-AVH lässt Rückschlüsse darauf zu, dass die Stufenzuordnungen gerade nicht Teil einer der Tarifautomatik folgenden Vergütungsordnung sind. Der Wortlaut spricht hier von »zugeordnet werden« in Satz 1 und in Satz 3 von »kann berücksichtigen«. Beide Wortlautkonstellationen setzen zunächst eine Handlung voraus, ohne die eine Stufenzuordnung nicht erfolgt. Indes reicht ein Beurteilungsspielraum als solcher noch nicht aus, um ein tatsächliches Bewertungsrecht des Arbeitgebers anzunehmen. Die den Vergütungsgruppen zugeordneten Merkmale sind ohnehin oft sehr allgemein gehalten. Häufig werden unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet, deren Anwendung im Einzelfall schwierig sein kann und  die einen erheblichen Beurteilungsspielraum eröffnen. Hier bietet das Mitbeurteilungsrecht des Betriebsrats eine größere Gewähr für die Richtigkeit der Einreihung (BAG v.26.10.2004 - 1 ABR 37/03, betriebsratswissendigital.de).

Zudem ergibt sich bereits aus dem Normzusammenhang zwischen § 15 und § 16 TV-AVH, dass auch die Stufenzuordnung Teil der zustimmungsbedürftigen Eingruppierung ist. § 15 Abs. 1 TV-AVH definiert das Tabellenentgelt. Danach setzt sich das Tabellenentgelt aus Entgeltgruppe und Entgeltstufe zusammen. Nur beides zusammen bestimmt die Höhe der Vergütung. Das Mitbestimmungsverfahren ist bei der Eingruppierung ein alle Teile der Eingruppierung erfassendes Verfahren, das nicht auf einzelne Fragestellungen beschränkt werden kann, was auch dann gilt, wenn es hinsichtlich der Eingruppierung um die Einreihung in verschiedene Vergütungs- und Fallgruppen geht. Die Stufen des TV-AVH bilden hierbei einzelne Untergruppen der 

Entgeltgruppen selbst. Dies wird auch durch § 16 Abs. 1 TV-AVH deutlich gemacht. Danach umfassen die Entgeltgruppen verschiedene Stufen. Insbesondere aber § 16 Abs. 3 TV-AVH macht deutlich, dass auch die Stufen Teil der Tarifautomatik sind. Der Aufstieg in eine höhere Stufe richtet sich hier nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Er erfolgt zwingend und automatisch nach Zeitablauf, ohne dass weitere Handlungen oder Erklärungen hinzutreten müssten. Eine Beurteilung oder Bewertung ist ausgeschlossen.

Letztlich ergibt sich aber auch aus dem Normzweck der §§ 15, 16 TV-AVH, dass die Stufen ebenso wie die Entgeltgruppen Teil der Eingruppierung in eine Vergütungsordnung sind. Dabei kann die Frage der Eingruppierung nicht isoliert von der Vergütungsordnung betrachtet, beantwortet werden, da die Eingruppierung stets auf eine solche Vergütungsordnung abzielt. Die Eingruppierung hat deshalb zwingend und ohne individuelle Bewertungen zu erfolgen, weil die jeweils geltende betriebliche oder tarifliche Vergütungsordnung die ihr zugrunde liegenden Vergütungsgrundsätze widerspiegelt. Die Vergütungsordnung selbst ist damit Ausdruck einer Entscheidung der Tarif- oder Betriebsparteien über die Wertigkeit der jeweiligen Arbeitnehmertätigkeiten im Verhältnis zueinander, die sich im relativen Abstand der mit den jeweiligen Vergütungsgruppen verbundenen konkreten Entgeltsätze niederschlägt.

Gerade um die hierdurch normativ geregelte Vergütungsgerechtigkeit zu garantieren, hat der Betriebsrat ein Mitbeurteilungsrecht was eine Einordnung des Arbeitnehmers in die Vergütungsordnung angeht, sofern hierdurch die Stellung des Arbeitnehmers innerhalb der Vergütungsordnung betroffen ist (BAG v. 24.6. 1986, AP Nr. 37 zu § 99 BetrVG 1972; BAG v. 2.4.1996 - 1 ABR 50/95, betriebsratswissendigital.de; BAG v. 6.8.2002 – 1 ABR 49/01, betriebsratswissendigital.de). Es kann dann aber in diesem Zusammenhang nicht darauf ankommen, wie die einzelnen vergütungsrelevanten Kategorien in der Vergütungsordnung bezeichnet sind. So ist es auch vorliegend. Der Betriebsrat war hinsichtlich der Stufenzuordnung auch in Bezug auf die Berufserfahrung der Arbeitnehmerin im Rahmen der Eingruppierung zu beteiligen. Die Vergütungsordnung des TV-AVH besteht nämlich nicht lediglich aus der Entgeltgruppe, sondern vielmehr auch aus der Entgeltstufe. Anhand der Kriterien »Berufserfahrung« und »Betriebszugehörigkeit« bestimmt sich die Zuordnung zu einer speziellen Stufe. Die Mitbeurteilung durch den Betriebsrat muss sich dann aber auch auf die Stufe beziehen, da ansonsten die innerbetrieblich vorgegebene Lohngerechtigkeit nicht vollends gewährleistet werden könnte.

Anmerkung

Die gut begründete Entscheidung des Arbeitsgerichts Hamburg betrifft eine im öffentlichen Dienst und den Bereichen, die die dem BAT nachfolgenden Tarifverträge anwenden (TVÖD, TVL), höchstumstrittene Frage der Beteiligungsrechte des Betriebsrats bzw. Personalrats bei der Eingruppierung in die Stufen der Entgeltgruppen. Hier vertreten die Arbeitgeber weitgehend die Auffassung, dass die Einordnung in die Stufen nicht dem Beteiligungsrecht des Betriebsrats/Personalrats unterliegt, weil es sich nicht um Gruppen – angelehnt an den Begriff Eingruppierung – handelt, sondern um Stufen. Die Gerichte sehen dies bislang überwiegend anders. Im Bereich des Betriebserfassungsgesetzes liegen allerdings noch keine höchstrichterlichen Entscheidungen vor. Das Beteiligungsrecht bejaht hat das Arbeitsgericht Berlin (Urteil v. 26.2.2009 – 33 BV16874/08) zur Beteiligung bei den Entgeltstufen nach den §§ 16, 17 TVöD. Für den Fall der automatischen Höherstufung nach Ablauf der Regel-Stufenlaufzeit sieht das Gericht die Beteiligungsrechte allerdings nicht als gegeben an. Für die Beteiligungsrechte des Personalrats hatte das Bundesverwaltungsgericht zunächst für den Bereich des § 16 Abs. 2 Satz 1 bis 3 TV-L entschieden, dass sich das Mitbestimmungsrecht des Personalrates bei Eingruppierungen auch auf die Stufenzuordnung innerhalb der tariflichen Entgeltgruppen erstreckt. Dies betraf die Beurteilung der  »einschlägigen Berufserfahrungen«. (BVerwG v. 27.8.2008 – 6P 11/07. PersR 2009, 38).

In einer weiteren Entscheidung differenziert das Bundesverwaltungsgericht je nach dem Inhalt der unterschiedlichen Stufen(BVerwG v.13.10.2009-6P15.08.PersR 2009,501). Das Beteiligungsrecht sieht es immer als gegeben an, wenn es um die Beurteilung der einschlägigen Berufserfahrung bei dem gleichen oder bei einem anderen Arbeitgeber oder um die Stufenzuordnung nach einer Höher- oder Herabgruppierung geht. Ebenso wie das Arbeitsgericht in Berlin lehnt das Bundesverwaltungsgericht in dieser Entscheidung die Beteiligung bei dem regelmäßigen Stufenaufstieg nach Erreichen der normalen Stufenlaufzeit  ab. Für die übrigen Stufeninhalte differenziert das Bundesverwaltungsgericht danach, ob eine betriebliche Übung in der Dienststelle bzw. dem Betrieb hierzu besteht und bejaht dann das Beteiligungsrecht mit dem Argument, dass der Personalrat darüber zu wachen hat, dass alle gleich behandelt werden. Das Bundesverwaltungsgericht formuliert diesbezüglich pauschal »eine Mitbestimmung bei Eingruppierung kommt hier allenfalls unter der Voraussetzung in Betracht, dass der Arbeitgeber - soweit erforderlich - mit Zustimmung des Personalrats - abstrakt – generelle Regelungen zur Ausfüllung der genannten tariflichen Ermächtigungen erlässt.«

Warum für diese Fälle die Mitbestimmung greifen soll, für die anderen Fälle mit einem vom Arbeitgeber auszufüllenden Ermessen, ist jedoch nicht nachvollziehbar. Gerade bei Ermessensentscheidungen ist eine Mitbeurteilung durch den Betriebsrat/Personalrat im Hinblick darauf, ob das Ermessen nachvollziehbar ausgeübt wurde, wichtig und richtig (siehe auch vorstehend Arbeitsgericht Hamburg).

Es ist insoweit der Begründung in der vorstehenden Entscheidung des Arbeitsgerichts Hamburg zuzustimmen. Das Gericht geht zutreffend davon aus, dass sich das Tabellenentgelt aus Entgeltgruppe und Entgeltstufe zusammensetzt und nur beides zusammen die Höhe der Vergütung bestimmt. Gerade um die Vergütungsgerechtigkeit zu garantieren, hat der Betriebsrat ein Mitbeurteilungsrecht, was eine Einordnung des Arbeitnehmers in die Vergütungsordnung – und zwar einschließlich der Stufen – angeht. Er soll mitbeurteilen über die Wertigkeit der jeweiligen Arbeitnehmertätigkeiten im Verhältnis zueinander. Hinzu kommt, dass die Unterschiede im Entgelt zwischen den einzelnen Stufen erheblich sind, so dass die Einordnung in die jeweilige Stufe auch ökonomisch für die einzelnen Arbeitnehmer entscheidende Bedeutung hat. Die Richtigkeitskontrolle durch den Betriebsrat dient der einheitlichen und gleichmäßigen Anwendung der Vergütungsordnung in gleichen und vergleichbaren Fällen. Sie stärkt die innerbetriebliche Lohngerechtigkeit und macht die betriebliche Vergütungspraxis transparent. Das Beteiligungsrecht des Betriebsrats  ist insoweit eine spezifische Ausformung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. 

Die Beteiligung bei den Einordnungen in die Stufen ist auch aus diesem Grunde zwingend.

Dorothea Goergens ist Fachanwältin für Arbeitsrecht in Hamburg.
4   AiB JJJJ ( Heft XX
AiB JJJJ ( Heft XX   3

